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Die Berufungsentscheidung soll nach 
dem Prinzip der Bestenauslese al-

lein aufgrund von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber getroffen werden. 
Letzteren steht insoweit ein Recht auf 
eine fehlerfreie Entscheidung über die 
eigene Bewerbung zu. Dazu gehört es, 
dass die Auswahlentscheidung frei von 
unsachlichen Erwägungen erfolgt und 
bereits bei der Wahl der zur Entschei-
dung befugten Personen (Kommissions-
mitglieder, Gutachterinnen/Gutachter) 
Interessenkollisionen ausgeschlossen 
werden. An den Hochschulen existieren 
regelmäßig eigene Berufungsleitfäden, 
Berufungsordnungen, Richtlinien oder 
Handreichungen, die sich ausdrück-
lich (auch) mit der Frage der Befangen-
heit von Kommissionsmitgliedern oder 
Gutachterinnen und Gutachtern aus-
einandersetzen und diese – im Detail 
durchaus unterschiedlich – beantwor-
ten. Daneben ergeben sich aus dem all-
gemeinen Verwaltungsrecht (§§ 20, 21 
VwVfG) Anhaltspunkte für die Bewer-

tung einer möglichen Befangenheit von 
Mitwirkenden im Verfahren. Eine Befan-
genheit liegt vor, wenn aufgrund objektiv 
feststellbarer Tatsachen aus Sicht eines 
vernünftigen Beteiligten des Verfahrens 
die Besorgnis nicht auszuschließen ist, 
ein bestimmter Amtsträger werde in der 
Sache parteiisch, voreingenommen oder 
befangen entscheiden  (vgl. OVG Lüne-
burg, Beschluss vom 10.06.2022, Az.: 5 
ME 4/22). 

Voreingenommen durch  
Verbundenheit

Vor diesem Hintergrund ist eine Betei-
ligung ausgeschlossen, wenn Kommissi-
onsmitglieder oder Gutachterinnen und 
Gutachter in besonderer persönlicher, 
fachlicher oder auch finanzieller Weise 
mit Bewerberinnen oder Bewerbern im 
Verfahren verbunden sind. Im Regelfall 
bedarf es einer Entscheidung der Beru-
fungskommission über den Ausschluss 
unter konkreter Würdigung der Umstän-
de des Einzelfalls. Dabei haben sich in 
der Rechtsprechung eine Reihe von Fall-
gruppen herausgebildet, innerhalb derer 
von Befangenheit ausgegangen wird. So 
kann etwa eine Befangenheit durch eine 
vorangehende, enge wissenschaftliche 
Zusammenarbeit begründet werden, so-
wohl im „Lehrer-Schüler-Verhältnis“ als 
auch aufgrund gemeinschaftlicher For-
schungsprojekte. Eine Befangenheit ist 
danach beispielsweise regelmäßig anzu-
nehmen, wenn ein Promotions- oder Ha-
bilitationsprojekt der Bewerberin bzw. 

des Bewerbers bei der betroffenen Per-
son durchgeführt wurde. Ebenso kann 
die Unparteilichkeit eines Mitglieds der 
Berufungskommission in Zweifel gezo-
gen werden, wenn sich aus dem berufli-
chen Zusammenwirken eine besondere 
kollegiale Nähe sowie freundschaftliche 
Kontakte entwickeln. Ein gelegentliches 
berufliches Zusammenwirken oder nur 
gelegentliche private Kontakte werden 
dagegen nicht für ausreichend erachtet, 
die Unparteilichkeit von Verfahrensbe-
teiligten in Zweifel zu ziehen. 

Private und fachliche Nähe
Konsequenterweise hielt das OVG Lü-
neburg in einer jüngeren Entscheidung 
allein die Zugehörigkeit zum selben 
Institut von Bewerber und Berufungs-
kommissionsvorsitzender nicht für aus-
reichend, eine Befangenheit der Vorsit-
zenden zu begründen (Beschluss vom 
10.06.2022, Az.: 5 ME 4/22). Erst die 
Tatsache, dass sich die Vorsitzende Jahre 
zuvor aufgrund angeblicher Lehrdefizite 
für einen Institutsausschluss des dama-
ligen Kollegen eingesetzt hatte, ließ laut 
Gericht an ihrer Unvoreingenommen-
heit zweifeln. In einem zuletzt vom OVG 
Bautzen (Beschluss vom 22.03.2023, 
Az.: 2 B 22/23) zu entscheidenden Fall 
sah das Gericht keine Anhaltspunkte für 
eine Befangenheit eines am Verfahren 
beteiligten Gutachters allein aufgrund 
der Tatsache, dass dieser in einem the-
matisch verwandten Bereich wie der 
unterlegene Bewerber tätig war, mit die-
sem teilweise dieselben Veranstaltungen 
besucht hatte und Mitglied derselben 
Gremien bzw. Forschungsgruppen gewe-
sen war.

Wirtschaftliche Interessen
Auch die konkrete Möglichkeit, dass 
durch die Berufungsentscheidung wirt-
schaftliche Interessen der am Beru-
fungsverfahren mitwirkenden Personen 
betroffen sein können, kann zu einer 
Befangenheit führen. Auch hier gilt es 
bereits den „bösen Schein“ einer Interes-
senverflechtung zu vermeiden. Relevant 
ist in diesem Zusammenhang insbeson-
dere das Bestehen eines unmittelbaren 
finanziellen Abhängigkeitsverhältnisses 
zwischen den Beteiligten. In einer jün-
geren Entscheidung des Verwaltungsge-
richts Berlin (Beschluss vom 9.12.2022, 
Az.: VG 26 L 110/22) hatte die unterlege-
ne Bewerberin damit argumentiert, dass 
der Vorsitzende der Berufungskommis-
sion und ein weiteres Mitglied befangen 
gewesen seien, weil die vom Ausgang der 
Berufungsverhandlung abhängige Aus-
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stattung der streitigen Professur zwangs-
läufig zur Verringerung der Mittel bei 
diesen beiden Professoren geführt hätte. 
Beide erstrebten nach Auffassung der 
unterlegenen Bewerberin daher die Be-
rufung einer unerfahrenen Person, die 
keine Ansprüche zu ihren Lasten stellen 
und innerhalb des Instituts nicht in Kon-
kurrenz zu ihnen treten würde. Das Ge-
richt sah hier allerdings keinen Grund, 
vom Vorliegen einer Be-
fangenheit der beiden 
Kommissionsmitglieder 
auszugehen. Die behaup-
teten finanziellen Vor- 
oder Nachteile der beiden 
beteiligten Professoren 
seien nicht die unmittel-
bare Folge der Berufung, 
sondern allenfalls weiterer 
Entscheidungen zur Mittelvergabe inner-
halb der Hochschule. 

Prüfen und Offenlegen
Um im Einzelfall entscheiden zu kön-
nen, ob Anhaltspunkte für einen Aus-
schluss aus der Kommissionsarbeit 
wegen Befangenheit bestehen, sind die 
einzelnen Kommissionsmitglieder nach 
Eingang der Bewerbungsunterlagen 
gehalten, das Vorliegen von etwaigen 
Befangenheitsgründen in ihrer Person 
zu prüfen und sodann gegenüber der 

Berufungskommission gegebenenfalls 
offenzulegen. Die Kommission hat so-
dann, ohne Mitwirkung und in dessen 
Abwesenheit, über einen möglichen 
Ausschluss des betreffenden Kommis-
sionsmitglieds zu entscheiden. Unter-
bleibt der Ausschluss eines befangenen 
Mitglieds der Berufungskommission, 
sind die durch die Berufungskommis-
sion nachfolgend gefassten Beschlüsse 

in der Regel rechtswidrig. Erfolgt der 
Ausschluss eines Kommissionsmitglieds 
zu Unrecht, kommt es danach aber zu 
einer rechtskonformen Nachbesetzung, 
erscheint die Anfechtbarkeit mangels 
Entscheidungserheblichkeit des Fehlers 
zumindest fraglich. 

Den von einer ablehnenden Ent-
scheidung betroffenen Bewerberinnen 
und Bewerbern steht zur Geltendma-
chung ihrer Rechte die verwaltungsge-
richtliche Kontrolle über die sogenannte 
Konkurrentenklage offen. Ziel ist es da-

bei, die Hochschule zu verpflichten, die 
geplante Stellenbesetzung vorläufig aus-
zusetzen und die von einer Befangenheit 
betroffenen Verfahrensschritte erneut 
rechtskonform durchzuführen und neu 
entscheiden zu lassen. Die Entscheidung 
über die Besetzung der Berufungskom-
mission oder die Bestellung von Gut-
achterinnen und Gutachtern können 
als Vorbereitungshandlungen hingegen 

nicht isoliert angefochten 
werden. Andererseits sind 
Bewerberinnen und Be-
werber gehalten, einen ih-
nen bekannten Befangen-
heitsgrund unverzüglich 
im Verfahren zu rügen. 
Erfolgt dies nicht, kann 
die spätere Geltendma-
chung vor Gericht abge-

lehnt werden. Sowohl die Entscheidung 
des VGH Mannheim (Beschluss vom 
27.07.2022, Az.: 4 S 713/22) als auch 
des VGH München (Beschluss vom 
1.2.2022, Az.: 3 CE 22.19) aus jüngerer 
Zeit machen dies deutlich. Bewerberin-
nen und Bewerbern ist deshalb dringend 
angeraten, eine mögliche Befangenheit 
frühzeitig, das heißt bereits unmittel-
bar im Bewerbungsprozess, geltend zu  
machen.

»Den von einer ablehnenden Entscheidung 
betroffenen Bewerberinnen und Bewerbern 
steht zur Geltendmachung ihrer Rechte die 
sogenannte Konkurrentenklage offen.«
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